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Anlage 2 Selbstverpflichtungserklärung 
 

 

Ich habe mich mit dem Kinder und Jugendschutz im SV Lochhausen e.V. auseinandergesetzt und werde mich daran halten. 

Bei Hinweisen auf schwerwiegende Probleme und dem Verdacht, dass das Wohl eines Kindes bzw. Jugendlichen gefährdet 

ist, informiere ich den/die Schutzbeauftragte(n) des SVL oder eine anderweitige Vertrauensperson. 

 

Hiermit versichere ich, dass ich keinen Straftat nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184f, 225, 232 bi s 

233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuches (StGB) begangen habe. Weiter versichere ich, dass ich weder wegen einer 

solchen Straftat rechtskräftig verurteilt worden bin, noch dass derzeit ein gerichtliches Verfahren, noch ein 

staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren wegen einer solchen Straftat gegen mich anhängig ist. 

 

Im Rahmen dieser Erklärung verpflichte ich mich dazu, den Verein über die Einleitung eines entsprechenden Verfahrens zu 

informieren. Ich werde in einem solchen Fall meine ehrenamtliche Tätigkeit bis zur Klärung der Vorwürfe gegen mich ruhen 

lassen. 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________ 
In Druckbuchstaben Vor- und Nachname        Abteilung 

 

 

 

 

Lochhausen, den _______________ _____________________________ 
Unterschrift 

 

 

Sofern im Führungszeugnis eine der o.g. Straftatbestände eingetragen ist, hat dies einen Tätigkeitsausschluss zur Folge. § 72 a 

Abs. 1 S. 1 SGB VIII erfasst folgende Straftatbestände StGB:  

 

 
 

 


